
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2002/6/27 2001/07/0091
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.06.2002

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

VStG §5 Abs1;

Rechtssatz

Für die Vorsatzform des bedingten Vorsatzes (dolus eventualis) genügt es, wenn der Täter die Verwirklichung des

gesetzlichen Tatbildes ernstlich für möglich hält und sich mit ihr abfindet.

Schlagworte

Allgemein
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